
   DIDYMUS HASENKOPF †  

 

Sozialfonds „VERSCHÄMTE ARMUT“ 

 

Im Jahr 2001 rief der Mehringer Unternehmer Didymus Hasenkopf († 12.11.2016) den 

Sozialfonds „Verschämte Armut“ ins Leben.  

 

Sein Ziel war es, bedürftigen Menschen aus dem Landkreis Altötting schnell und 

unbürokratisch zu helfen, insbesondere Menschen, die sich unverschuldet in einer 

finanziellen Notlage befinden, dringend Unterstützung benötigen, aber im individuellen Fall 

keinen Anspruch auf öffentliche Gelder haben.  

 

Gemeinsam mit dem Landratsamt Altötting gelang es, ein Projekt zu initiieren und zu 

gestalten, das man bis heute als wahre Erfolgsgeschichte bezeichnen kann. Seit dem 

Gründungsjahr konnte über 850 bedürftigen Menschen und Familien geholfen werden. Dank 

vieler Spenden von Firmen, Betrieben und Privatpersonen konnte mittlerweile der 

ansehnliche Betrag von etwa 240.000 Euro ausbezahlt werden.  

 

Das Landratsamt verwaltet den Sozialfonds seit seiner Gründung und führt ihn seit dem Tod 

von Didymus Hasenkopf in seinem Sinne fort. Die Anträge werden federführend von der 

juristischen Abteilungsleitung (Abteilung Kommunales, Soziales und Ausländerwesen) am 

Landratsamt bearbeitet. Die Mittel werden durch den Landrat nach Prüfung des jeweiligen 

Einzelfalls vergeben.  

 

    

  Landrat      Didymus Hasenkopf 
Erwin Schneider    († 12.11.2016) 



Beispielsfälle für die mögliche Verwendung der Spendengelder im Sozialfonds „Verschämte 

Armut“ 

 

 Eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern - der Vater ist inhaftiert –, die von 

Bürgergeld leben muss, benötigt einen Zuschuss, um dem ältesten Sohn ein 

Kinderfahrrad kaufen zu können. 

 

 Einer Empfängerin von Sozialhilfe (Grundsicherung im Alter) geht der 

Elektroküchenherd kaputt. Die Frau verfügt über keine Ersparnisse.  

 

 Ein Junge wurde über längeren Zeitraum vom Lebensgefährten seiner Mutter 

misshandelt. Die Therapeuten des Jungen rieten dazu, die alten Möbel zu ersetzen, 

da diese den Jungen regelmäßig an die Misshandlungen erinnern. Die Mutter des 

Jungen ist überschuldet und kann sich keine neuen Möbel leisten. 

 

 Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern benötigt dringend Entlastung, da sie 

psychisch sehr labil ist. Sie würde gerne ihre Kinder an einer Ferienfahrt teilnehmen 

lassen, die sie sich jedoch nicht leisten kann. 

 

 In einer Familie mit drei kleinen Kindern ist die Waschmaschine defekt. Das 

Einkommen des allein verdienenden Vaters reicht gerade noch aus, um den Bedarf 

der Familie decken zu können.  

 

 Eine 70-jährige alleinstehende Dame zieht in eine wesentlich günstigere Wohnung 

um, weil sie eine zu geringe Rente bezieht. Sozialhilfe scheidet aus, weil sie 

geringfügig über der Einkommensgrenze liegt. Durch den Umzug stellt sie sich künftig 

aber wesentlich besser. Ein Zuschuss zur Kaution – die sie sich auch nicht ansparen 

konnte – erleichtert ihre finanzielle Situation. 

 

 Eine alleinerziehende, von Bürgergeld lebende Mutter benötigt Unterstützung, um 

neue Frühjahrskleidung für ihre Tochter kaufen zu können.  

 



Spenden an den Sozialfonds „Verschämte Armut“ können auf folgende Bankverbindung 

überwiesen werden:  

Empfänger: Landratsamt Altötting 

Konto: IBAN DE13 7115 1020 0000 0000 42 

BIC: BYLADEM1MDF 

Bank: Sparkasse Altötting-Mühldorf 

Verwendungszweck: „Sozialfonds Verschämte Armut“ 

Wenn eine Spendenquittung benötigt wird, sollte auf der Überweisung die vollständige 

Adresse mit angegeben werden.  

 

Antrag auf Mittel aus dem Sozialfonds 

Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Altötting, die sich in einer akuten finanziellen 

Notlage befinden und denen von staatlicher Seite nicht geholfen werden kann, können 

telefonisch (08671/502-210) oder unter der E-Mail-Adresse eugenia.mainik@lra-aoe.de ein 

Antragsformular anfordern und dieses ausgefüllt an die Adresse Landratsamt Altötting, 

Verschämte Armut, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting senden, faxen (08671/502-71-210) oder 

an o.a. E-Mail-Adresse mailen. Ein Anspruch auf Unterstützung besteht nicht. Zuschüsse 

werden nach Einzelfallprüfung vergeben.  

Die Förderung von Einrichtungen und Trägern scheidet grundsätzlich aus.  

      Stand: August 2025 

mailto:eugenia.mainik@lra-aoe.de
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